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PRAKTISCHE INFORMATIONEN — VERZEICHNIS DER GEBUHREN UND ENTGELTE

Verzeichnis der Gebiihren und Entgelte

1 BEARBEITUNGSGEBUHREN

Bearbeitungsgebiihren werden als Antragsgebiihr,
Verlangerungsgebiihr, Ausfertigungsgebiihr und
Vertragsgebiihr erhoben. Sie werden weder auf das
Entgelt fiir die Ubernahme von Deckungen angerech-
net, noch kénnen sie erstattet werden. Fiir Fabrikati-
onsrisikodeckungen sowie Sonder- und Nebende-
ckungen fallen Bearbeitungsgebiihren nicht an, falls
zugleich eine Einzel- oder revolvierende Forderungsde-
ckung (nicht Ausfuhr-Pauschal-Gewahrleistung) bean-
tragt wurde. Bei Erhohungen ist der neue Wert maBgeb-
lich. Reduzierungen werden nicht berticksichtigt.

1.1 Die Antragsgebiihr wird bei Antragstellung erho-
ben. Sie ist unabhangig vom Deckungsumfang nach

e Auftragswerten bzw.

e Selbstkosten (bei isolierten oder mit einer APG
kombinierten Fabrikationsrisikodeckungen)
bzw.

¢ Darlehensbetragen
(bei isolierten Finanzkreditdeckungen) bzw.

e Betrdgen der Kreditlinie
(bei Shopping-Line-Deckungen) bzw.

e (Garantiebetragen
(bei isolierten Vertragsgarantiedeckungen)

gemaf’ Tabelle 1 gestaffelt.

Bei kombinierten Ausfuhr- und Finanzkreditde-
ckungen wird die Antragsgebihr nur einmal, und
zwar auf den hoheren Wert erhoben.

Fir Verbriefungsgarantien und Pfandbrief-
deckungen, die zusammen mit einer Finanzkre-
ditdeckung bzw. Airbusgarantie zwecks Indeck-
ungnahme von Neugeschaft beantragt werden,
werden keine Antragsgebiihren erhoben. Bei
nachtraglicher Ubernahme einer Verbriefungsga-
rantie bzw. Pfandbriefdeckung wird einmalig eine
Antragsgebiihr von 500 EUR (bei einem abgetre-
tenen Forderungsbetrag von bis zu 5 Mio. EUR)

1.2
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bzw. von 1.000 EUR (bei einem abgetretenen For-
derungsbetrag von mehr als 5 Mio. EUR) erhoben.
Die Regelungen dieses Absatzes gelten ebenfalls,
soweit eine Pfandbriefdeckung zusammen mit
einer Lieferantenkreditdeckung und einer Forfai-
tierungsgarantie bernommen wird, d.h. fir die
Pfandbriefdeckung wird bei der Indeckungnahme
von Neugeschéft keine Antragsgebiihr erhoben,
bei nachtraglicher Ubernahme der Pfandbrief-
deckung wird einmalig eine Antragsgebihr von
500 EUR bzw. 1.000 EUR erhoben.

Grundsdtzliche Stellungnahmen werden bli-
cherweise auf sechs Monate befristet und kénnen
auf Antrag jeweils um maximal sechs Monate ver-
langert werden. Das erste Jahr der grundsatzlichen
Stellungnahme ist durch die Antragsgebiihr ab-
gegolten. Fir weitere Verlangerungen wird jeweils
eine Verldangerungsgebiihr in Hohe von 50% der
Antragsgebiihr erhoben. Die Bemessungsgrundlage
bestimmt sich analog der Antragsgebihr, zwischen-
zeitliche betragliche Erhohungen werden hierbei
berticksichtigt. Bei kombinierten Ausfuhr- und
Finanzkreditdeckungen wird die Verlangerungs-
gebihr nur einmal, und zwar auf den hoheren Wert
erhoben. Bei Hermesdeckungen click&cover EX-
PORT bzw. BANK ist die grundsatzliche Stellung-
nahme maximal auf insgesamt zwdlf Monate ver-
langerbar, d.h., diese kann nach Ablauf von sechs
Monaten nur einmal um weitere sechs Monate ver-
langert werden, wobei ein gesonderter Antrag auf
Verldngerung nicht erforderlich ist.

Die Ausfertigungsgebiihr wird bei Ausfertigung der
Deckungsurkunde erhoben und betrdagt 0,25 %o
des Auftragswerts bzw. des Darlehensbetrags/
des Betrags der Kreditlinie (bzw. der Selbstkosten
bei isolierten Fabrikationsrisikodeckungen), min-
destens aber 5o EUR und hochstens 12.500 EUR.
Bei kombinierten Ausfuhr- und Finanzkredit-
deckungen wird die Ausfertigungsgebihr sowohl
auf den Auftragswert als auch auf den Darlehens-
betrag erhoben. Bei isolierten Vertragsgarantiede-
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1.8

1.9

ckungen wird die Ausfertigungsgebiihr auf den Ga-
rantiebetrag erhoben, der sich maximal im Risiko
befindet.

Bei revolvierenden Deckungen gilt die Antrags-
gebiihr, bezogen auf den Hochstbetrag, fir das
jeweilige Vertragsjahr. Ausfertigungsgebiihren
werden einmalig fir die Einrdumung von Hochst-
betragen sowie deren Erhdhung erhoben.

Fir Rahmenkreditdeckungen werden Antrags-
gebiihren geméaR 1.1 bezogen auf den Rahmenkre-
ditbetrag und bei Meldung der Inanspruchnahme
Ausnutzungsgebiihren in Hohe von 0,25 %o des
jeweiligen Einzelkreditbetrags erhoben, letzte-
re betragen mindestens 5o EUR und hochstens
12.500 EUR.

Fir Hermesdeckungen click&cover EXPORT
werden keine Antragsgebiihren erhoben. Ebenfalls
fallen keine separaten Ausfertigungsgebihren an,
da diese Bestandteil des Gesamtentgelts sind. Fiir
Hermesdeckungen click&cover BANK werden
Antragsgebiihren gemaf Ziffer 1.1 erhoben. Ausfer-
tigungsgebihren fallen nicht separat an, da diese
Bestandteil des Gesamtentgelts sind.

Fir Avalgarantien werden keine Antragsgebihren
erhoben.

Fur Forfaitierungsgarantien werden keine Antrags-
gebiithren erhoben.

Fir Ausfuhr-Pauschal-Gewdhrleistungen und
Ausfuhr-Pauschal-Gewdhrleistungen-light wer-
den grundsatzlich keine Bearbeitungsgebihren
erhoben. Soweit Limite fiir voriibergehend nicht
marktfahige Risiken bernommen werden, fallt je-
doch einmalig pro Vertragsjahr eine Vertragsgebiihr
in Hohe von 500 EUR (APG) bzw. 250 EUR (APG-
light) an.

110 Firden Zugang zu ,,flex&cover* werden keine ge-
sonderten Gebihren erhoben.

111 Fireine Voranfrage zur Einbeziehbarkeit auslan-

discher Zulieferungen werden keine gesonderten
Gebuhren erhoben.

TABELLE 1: STAFFFEL DER ANTRAGSGEBUHREN IN EUR

bis Gebiihr

25 Tsd. 100
50 Tsd. 200
125 Tsd. 400
250 Tsd. 600
500 Tsd. 800
2,5 Mio. 1.000
5 Mio. 1.500
10 Mio. 2.500
15 Mio. 3.500
30 Mio. £4.000
50 Mio. £4.500
100 Mio. 5.000
> 100 Mio. 6.000

2 GRUNDLAGEN FUR DIE BERECHNUNG
VON ENTGELTEN FUR DIE UBERNAHME
VON DECKUNGEN

2.1 Fiir die Ubernahme von Deckungen ist ein Entgelt
zu entrichten, dessen Héhe im Wesentlichen von
den nachstehend genannten risikobestimmenden
Faktoren abhangt: Auftragswert (Hohe der Bemes-
sungsgrundlage), Zahlungsbedingungen/Laufzeit
des Geschéfts (Risikolaufzeit), Wahrung der zu de-
ckenden Forderung, Deckungsquote, Landerkate-
gorie, Kauferkategorie, Sicherheiten.

2.2 Bemessungsgrundlage fiir die Entgeltberechnung
bei Forderungsdeckungen ist der gedeckte Forde-
rungsbetrag ohne Zinsen. Bei Fabrikationsrisikode-
ckungen wird das Entgelt auf die gedeckten Selbst-
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2.4

kosten erhoben. Bei Sonder- und Nebendeckungen
berechnet sich das Entgelt jeweils auf die gedeckten
Betrage.

Bei Forderungsdeckungen mit Kreditlaufzeiten
von mindestens zwei Jahren liegt im Regelfall eine
95%-Deckung (= Selbstbehalt fiir die politischen
Risiken 5%) vor. In bestimmten Einzelfallen kén-
nen auch andere Deckungsquoten (insbesondere
90%-Deckung) zur Anwendung kommen, wobei
diese nur in Spezialfdllen und bei ausgewdhlten
Kauferkategorien moglich sind.

Bei den nachfolgend unter den Ziffern 3 bis 7.3 sowie
75 aufgefiihrten Deckungen wird ein von den jewei-
ligen Landerrisiken abhdngiges Entgelt erhoben. Es
gibt acht Landerkategorien (o bis 7), von denen zur
Bestimmung der Entgeltsatze die Landerkategorien
1 (sehr geringe Risiken, geringstes Entgelt) bis 7
(stark erhéhte Risiken, hochstes Entgelt) herange-
zogen werden.

Aufgrund risikopolitischer Einschatzungen kann ein
hoheres Entgelt Anwendung finden, als es der jewei-
ligen Landerkategorie entspricht. Bei Fabrikationsri-
sikodeckungen und Vertragsgarantiedeckungen fir
Geschafte mit Versand in ein Drittland kommt die
Landerkategorie dieses Drittlandes zur Anwendung,
soweit diese hoher ist.

Bei den nachfolgend unter den Ziffern 4, 5, 7.1.1, 7.1.2
und 7.5 genannten Forderungsdeckungen kommen
neben den Landerkategorien zusatzlich risikoab-
hangige Kauferkategorien (CC) zur Anwendung. Die
Anzahl der Kauferkategorien variiert ber die Lan-
derkategorien von acht (in den Landerkategorien 1
bis 4) bis funf (in der Landerkategorie 7).

Zusatzlich kann bei diesen Forderungsdeckungen
die Stellung von Sicherheiten (insbesondere Pfand-
rechte) bei den Kguferkategorien CC1 und schlechter
zu einem Entgeltabschlag fiihren (,credit enhance-
ments®).

25

2.6

Bei Forderungsdeckungen in Landern der Lander-
kategorie 0 sowie Hocheinkommensldandern der
OECD und der Eurozone gelten gesonderte Regeln
der Entgeltberechnung: Fir die unter Ziffer 4 ge-
nannten Forderungsdeckungen werden die Ent-
geltsatze der Landerkategorie 1 zugrunde gelegt, es
sei denn, es ist eine abweichende Landerkategorie
festgelegt worden. Fir die unter Ziffer 5 genannten
Forderungsdeckungen — mit Ausnahme der Entgelte
fiir Airbusgarantien gemaf Ziffer 5.6 — ist in Landern
der Landerkategorie O sowie Hocheinkommenslan-
dern der OECD und der Eurozone zur Vermeidung
von Wettbewerbsverzerrungen ein marktgerechtes
Entgelt zu erheben, welches durch einen Markttest
gemaf’ den entsprechenden Regelungen des OECD-
Konsensus ermittelt wird. Ist abweichend eine ande-
re Landerkategorie festgelegt worden, kann dies zu
einem hoheren Entgelt fithren. Unabhangig davon
kann ein Markttest fiir die genannten Forderungsde-
ckungen auch dann erforderlich werden, wenn der
Exportin ein EU-Land erfolgt, welches kein Hochein-
kommensland der Eurozone ist.

Entscheidend fiir die Entgeltberechnung ist die zum
Zeitpunkt der Deckungsiibernahme geltende Ein-
stufung in die Lander- und Kduferkategorie. Besteht
eine grundsatzliche Stellungnahme und kommt es
zu einer Verschlechterung der Lander-/Kdufer-
kategorie, bleibt der Bund an die jeweils glinsti-
gere Kategorie wahrend der laufenden Befristung
der grundsatzlichen Stellungnahme gebunden. Eine
Verbesserung der Lander-/Kduferkategorie wird
unmittelbar fiir die Deckungstibernahme wirksam.

Nach Ubemahme der Deckung wirken sich Verdnde-
rungen der Lander-/Kauferkategorie nur auf zusatzli-
che Deckungen (z.B. zusétzliche Fabrikationsrisiko-
deckung, Vertragsgarantiedeckung, Gerdtedeckung)
oder Erhéhungen infolge von Zusatzauftragen aus.

Fir Deckungen von Forderungen oder Forderungs-
teilen mit Finanzierung durch die Weltbank oder
vergleichbare internationale Finanzierungsin-
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2.8

2.9

stitute mit Direktauszahlungsverfahren oder gleich-
wertigem Auszahlungsverfahren wird das Entgelt fur
den entsprechend finanzierten Teil bei Landern der
Kategorie 5—7 nach dem Entgeltsatz der Lander-
kategorie 4 (Kauferkategorie SOV/CCO) berechnet.
Gleiches gilt auch fir die Selbstkosten bei Finan-
zierungen aus Mitteln der finanziellen Zusam-
menarbeit (FZ-Finanzierung, Verbundfinanzierung).
Bei Mischfinanzierungen gilt fiir die Selbstkosten
bei Landern der Kategorien 5—7 der Entgeltsatz der
nachstbesseren Landerkategorie.

Bei revolvierenden Deckungen, mit Ausnahme
von revolvierenden Konsignationslagerdeckungen,
werden Verdnderungen der Landerkategorien wie
folgt bei der Engeltberechnung berticksichtigt:

Verbesserungen der Ldndereinstufung werden
glltig fur Versendungen ab dem 1. Tag des 1. Monats
nach dem Monat der Bekanntgabe der Landerum-
stufung.

Verschlechterungen der Landereinstufung wer-
den giiltig fiir Versendungen ab dem 1. Tag des 4.
Monats nach dem Monat der Bekanntgabe der Lan-
derumstufung.

Eine Uberpriifung der Kiuferkategorie erfolgt
im Zuge der Vertragsverlangerung sowie bei bean-
tragten wesentlichen Anderungen des Deckungs-
umfangs. Eine Nachberechnung des Vorausentgelts
findet nicht statt.

Bei Forderungsdeckungen kann im Einzelfall im
Rahmen der Regelungen des OECD-Konsensus bzgl.
der Reduzierung des Ldnderrisikos die Anwen-
dung einer besseren Landerkategorie oder eines
Entgeltabschlages moglich sein, sofern die entspre-
chenden Voraussetzungen erfillt sind.

FREMDWAHRUNGEN
Fir Deckungen, die einen Betrag in Fremdwahrung
zum Gegenstand haben, wird in folgenden Fallen

2.10

2.11

3.1

ein Zusatzentgelt in Hohe von 10 % auf das jewei-
lige Entgelt erhoben:

» Ubernahme der Deckung in Euro; Entschédi-
gung in Euro mit Aufhebung der Kursbegren-
zung;

+ Ubernahme der Deckung in derselben
Fremdwahrung; Entschddigung in dieser
Fremdwahrung (in diesen Féllen werden auch
die Ausfertigungsgebiihr sowie das Entgelt in
dieser Fremdwdahrung erhoben).

Abweichend davon wird dieses Zusatzentgelt (fur
die Aufhebung der Kursbegrenzung) nicht erho-
ben, falls bei Geschaften der grinen Klimakate-
gorie eine Indeckungnahme von Lokalwahrungs-
forderungen erfolgt.

Soweit bei Lieferantenkreditdeckungen, revolvieren-
den Lieferantenkreditdeckungen, Leistungsdeckun-
gen bzw. Bauleistungsdeckungen eine Absenkung
des wirtschaftlichen Selbstbehaltes auf 5% zur
Anwendung kommt, wird ein Zusatzentgelt von 10 %
erhoben.

Ein Mindestentgelt wird — mit Ausnahme bei der
Ausfuhr-Pauschal-Gewahrleistung-light — nicht er-
hoben.

ENTGELTE FUR
FABRIKATIONSRISIKODECKUNGEN

Bei Fabrikationsrisikodeckungen wird ein nach
der Dauer der Fabrikationszeit, dem Umfang der
gedeckten Risiken sowie der Landerkategorie dif-
ferenziertes Entgelt auf die gedeckten Selbstkosten
erhoben. Keinen Einfluss auf das Entgelt haben hier-
bei die Wahrung der Exportforderung, die Kduferka-
tegorie sowie Sicherheiten.
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4.1

FABRIKATIONSZEIT

Als Fabrikationszeit (FBZ) gilt der Zeitraum zwischen
Beginn der Fertigung und Lieferende. Die Fabri-
kationszeit wird in Jahren ermittelt. Dabei erfolgt
eine Berechnung pro angefangenem Dreimonats-
zeitraum. Somit ergibt sich fiir die Fabrikationszeit
beispielsweise eine Staffelung von 0,25; 0,50; 0,75;
1,00; 1,25 ... Jahren.

ENTGELTSATZE

Umfasst die Fabrikationsrisikodeckung alle de-
ckungsfahigen Risiken, wird der Entgeltsatz anhand
der Tabelle 2A ermittelt. Fur Fabrikationsrisikode-
ckungen, die auf die politischen Risiken beschrankt
sind, kommt Tabelle 2B zur Anwendung.

In die fiir die jeweilige Landerkategorie gltige For-
mel gemaf Tabelle 2A bzw. 2B ist die gemaf3 3.2
ermittelte Fabrikationszeit (FBZ) in Jahren einzuset-
zen. Bei der Berechnung des Entgeltsatzes ist auf
zwei Nachkommastellen kaufmannisch zu runden.
Der Entgeltbetrag ergibt sich durch Multiplikation
dieses Entgeltsatzes in Prozent mit dem gedeckten
Selbstkostenbetrag.

ENTGELTE FUR DIE DECKUNG VON
FORDERUNGEN MIT LAUFZEITEN VON
WENIGER ALS ZWEI JAHREN

ANWENDUNGSBEREICH

Nach den hier aufgefiihrten Grundsatzen werden
Forderungsdeckungen abgerechnet, deren Zahlungs-
bedingungen kurzfristige Kreditbedingungen
(Risikolaufzeit von weniger als zwei Jahren; insh.
kurzfristige Einzeldeckungen und revolvierende Ein-
zeldeckungen) vorsehen oder bei denen die Forde-
rungen wahrend der Abwicklung des Geschéftes im
Wesentlichen leistungsnah oder zu Barzahlungsbe-
dingungen bezahlt werden.

4.2

43

RISIKOLAUFZEIT

Flr die Bestimmung des anzuwendenden Entgeltsat-
zes ist der Zeitraum zwischen Lieferung und Falligkeit
bzw. bei Leistungsgeschaften der Zeitraum zwischen
Leistung und Falligkeit entscheidend. Bei mehreren
Lieferungen wird ein mittlerer, ungewichteter Termin
verwendet. Die Risikolaufzeit wird auf volle Monate
aufgerundet.

BERECHNUNGSFORMELN FUR DIE ENTGELTSATZE

FUR FABRIKATIONSRISIKODECKUNGEN
(FABRIKKATIONSZEIT (= FBZ) IN JAHREN) IN %

TABELLE 2A:

Einschluss aller
deckungsfahigen
Risiken

(0,006 * FBZ)°5 + 0,264
(0,021 * FBZ)°5 + 0,431
(0,050 * FBZ2)*5 + 0,573
(0,071 * FBZ)°5 + 0,761
(0,093 * FBZ)°5 + 1,206
(0,232 * FBZ)°S + 1,467
(0373 * FB2)*5 +1,785

Landerkategorie

N OO W N e

TABELLE 2B:

Beschrankung

auf politische Risiken*
(0,005 * FBZ)°5 + 0,198
(0,016 * FBZ)°5 + 0,323
(0,038 * FBZ)°5 + 0,430
(0,053 * FBZ)*5 + 0,571
(0,070 * FBZ)°5 + 0,905
(0,174 * FBZ)°5 + 1,100
(0,280 * FB2)*5 + 1,339

Landerkategorie

N OB~ W N e

* bei verbundenen Unternehmen einschlieBlich der politischen
Insolvenzrisiken

ENTGELTSATZE

Bemessungsgrundlage fiir die Entgeltberechnung
ist der gedeckte Forderungsbetrag ohne Zinsen. Bei
mehreren Raten wird das Entgelt fiir jede einzelne Ra-
te separat berechnet.
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TABELLE 3: BERECHNUNGSFORMELN FUR DIE ENTGELTSATZE FUR FORDERUNGSDECKUNGEN
MIT LAUFZEITEN VON WENIGER ALS ZWEI JAHREN (RISIKOLAUFZEIT IN MONATEN) IN %

Landerkategorie

N OO P~ W N R

Landerkategorie

SOV+

0,0086 * RLZ + 0,27
0,0092 * RLZ + 0,45
0,0125 * RLZ + 0,63
0,0197 * RLZ + 0,81
0,0334 *RLZ + 1,17
0,0465 * RLZ + 1,53
0,0682 * RLZ + 1,89

CC2

Sov/cco

0,0095 * RLZ + 0,30
0,0102 * RLZ + 0,50
0,0139 *RLZ + 0,70
0,0210 * RLZ + 0,90
0,0371 *RLZ + 1,30

0,0517 * RLZ + 1,70

0,0758 * RLZ + 2,10

CC3

SOV-

0,0105 * RLZ + 0,33
0,0112 * RLZ + 0,55
0,0153 *RLZ + 0,77
0,0241 * RLZ + 0,99
0,0409 * RLZ + 1,43
0,0569 * RLZ + 1,87
0,0834 *RLZ + 2,31

CCq

ca

0,0165 * RLZ + 0,35
0,0180 * RLZ + 0,55
0,0208 *RLZ + 0,75
0,0279 *RLZ + 0,95
0,0426 *RLZ + 1,37
0,0562 * RLZ + 1,79
0,0806 * RLZ + 2,23

CCs

1 0,0218 * RLZ + 0,40 0,0254 * RLZ + 0,46 0,0345 * RLZ + 0,51 0,0510 * RLZ + 0,56
2 0,0234 * RLZ + 0,60 0,0302 *RLZ + 0,66 0,0395 * RLZ + 0,71 0,0553 * RLZ + 0,76
3 0,0279 * RLZ + 0,80 0,0337 *RLZ + 0,86 0,0459 * RLZ + 0,91 0,0622 *RLZ + 0,96
4 0,0367 * RLZ + 1,00 0,0440 * RLZ + 1,06 0,0574 * RLZ + 1,11 0,0773 *RLZ + 1,16
5 0,0518 * RLZ + 1,43 0,0601 * RLZ + 1,50 0,0771 *RLZ + 1,56 =
6 0,0655 * RLZ + 1,87 0,0800 * RLZ + 1,96 = =
7 0,0871 * RLZ + 2,36 - - —

SOV+ Privater Besteller/Bank mit besserem externem Rating als SOV des Bestellerlandes

SOV Staatlicher Schuldner (sovereign): Zentralbank oder Finanzministerium

SOV- Sonstiger staatlicher Schuldner

CC0-CCsq Risikokategorien der privaten Schuldner/Banken (corporate category)

4.4, DECKUNGEN FUR TOCHTERGESELLSCHAFTEN
(POLRIS/POLIN SOLV)

In die fiir die jeweilige Landerkategorie bzw. Kaufer-
kategorie giiltige Formel gemaf Tabelle 3 ist die ge-

maf Ziffer 4.2 ermittelte Risikolaufzeit (RLZ) in Mo-
naten (zwischen O und 23 Monaten) einzusetzen.
Bei der Berechnung des Entgeltsatzes ist auf zwei

Bei Deckungen fiir Tochtergesellschaften, bei denen
die Deckung auf die politischen Risiken/politischen
Insolvenzrisiken beschrankt ist, kommen die Entgelt-

sdtze gemaR Tabelle 3, Spalte SOV/CCO, zur Anwen-
Nachkommastellen kaufmannisch zu runden. Der dung.
Entgeltbetrag ergibt sich durch Multiplikation dieses
Entgeltsatzes in Prozent mit dem gedeckten Forde- 4.5 SICHTAKKREDITIV BEI KT/ZM-DECKUNG
rungsbetrag. Fir Forderungen oder Forderungsteile aus Sicht-
akkreditiv bei KT/ZM-Deckung gelten die Entgelt-
Sofern ein Entgeltabschlag aufgrund der Stellung satze gemaf Tabelle 4. Kauferkategorien kommen
von Sicherheiten (,credit enhancements®) zur An-
wendung kommt, berechnet sich dieser wie folgt: Von
dem wie beschrieben ermittelten Entgeltsatz ist der

nicht zur Anwendung.

Entgeltsatz gemaf Kauferkategorie CCO abzuziehen.
Auf die so ermittelte Differenz in Prozentpunkten
(Kauferrisikoanteil) ist der Abschlag in Prozent an-
zusetzen. Das Ergebnis ist auf 2 Nachkommastellen
abzurunden und von dem urspriinglich ermittelten
Entgeltsatz abzuziehen (siehe Beispielberechnung).

Exportkreditgarantien der Bundesrepublik Deutschland 8 H
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5.1

5.2

ENTGELTE FUR DIE DECKUNG VON
FORDERUNGEN MIT LAUFZEITEN VON
MINDESTENS ZWEI JAHREN

ANWENDUNGSBEREICH

Nach den hier aufgefiihrten Grundsatzen werden
Forderungsdeckungen abgerechnet, die eine Risi-
kolaufzeit von mindestens zwei Jahren (insh. bei
Lieferantenkreditdeckungen, Leistungsdeckungen,
Finanzkreditdeckungen, Shopping-Line-Deckungen,
Rahmenkreditdeckungen, Leasingdeckungen) auf-
weisen.

RISIKOLAUFZEIT

Bei mittel-/langfristigen Deckungen (Kreditlaufzeit
von mindestens zwei Jahren) setzt sich die Risiko-
laufzeit zusammen aus der Riickzahlungszeit des
Kredits sowie ggf. der halben Vorlaufzeit. Abwei-
chend davon wird die Vorlaufzeit bei Akkreditivbe-
statigungsrisikodeckungen (hier: Akkreditivbestéti-
gungszeitraum) in voller Lange berticksichtigt. Die
Vorlaufzeit wird bestimmt durch den Zeitraum, der
zwischen Liefer-/Leistungsbeginn und Beginn der

BEISPIELBERECHNUNG FUR ENTGELT-
ABSCHLAG ,,CREDIT ENHANCEMENTS*
(RISIKOLAUFZEIT WENIGER ALS 2 JAHRE) IN %

Landerkategorie 4
Kauferkategorie CCy4
Risikolaufzeit 6 Monate

53

Kreditlaufzeit (,starting point) liegt. Bei isolierten
Finanzkreditdeckungen, Shopping-Line-Deckungen
und bei kombinierten Ausfuhr- und Finanzkredit-
deckungen, bei denen die Auszahlung aus dem Fi-
nanzkredit nach innerbetrieblichem Kostenfortschritt
(,progress payment*) erfolgt, beginnt die Vorlaufzeit
abweichend mit Auszahlungsbeginn.

Bei der Rickzahlungszeit des Kredits wird von einer
Rickzahlung in gleich hohen, halbjahrlichen Tilgun-
gen ausgegangen. Bei davon abweichenden Ruick-
zahlungsprofilen wird zunachst die durchschnittliche
gewogene Kreditlaufzeit ermittelt und dann auf ein
Riickzahlungsprofil in Halbjahresraten normiert. Fir
Zwischenzahlungsraten zu kurzfristigen Zahlungs-
bedingungen im Rahmen von mittel-/langfristigen
Deckungen gelten die unter Ziffer 4.2 beschriebenen
Grundsatze fur kurzfristige Forderungsdeckungen.

ENTGELTSATZE

Bemessungsgrundlage flr die Entgeltberechnung
ist der gedeckte Forderungsbetrag ohne Zinsen. In
die fir die jeweilige Landerkategorie bzw. Kaufer-
kategorie giiltige Formel gemaR Tabellen A bzw.
5B bzw. 5Cist die gemaf Ziffer 5.2 ermittelte Risiko-
laufzeit (RLZ) in Jahren einzusetzen. Bei der Berech-
nung des Entgeltsatzes ist auf zwei Nachkomma-
stellen kaufmannisch zu runden. Der Entgeltbetrag
ergibt sich durch Multiplikation dieses Entgeltsatzes
in Prozent mit dem gedeckten Forderungsbetrag.

Abschlag 7% TABELLE 4: ENTGELTSATZE FUR

1,45 FORDERUNGEN/FORDERUNGSTEILE AUS
1,03 SICHTAKKREDITIV BEI

Entgeltsatz fiir CC4 (ohne Abschlag)
Entgeltsatz fiir CCO(ohne Abschlag)

Differenz (Kauferrisikoanteil) 0,42 KT/ZM-DECKUNG IN %
Abschlag 7,5 %, berechnet auf 0,42 % 0,0315
Abschlag (abgerundet auf . . w
2 Nachkommastellen) 0,03 Landerkategorie Entgeltsdtze
1 0,23
2 038
Entgeltsatz fiir CC4 (ohne Abschlag) 1,45 3 0,53
Abzug des Abschlags 0,03 4 0,68
5 0,98
) 6 1,28
Entgeltsatz mit Abschlag 1,42 7 158
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5.4

55

Sofern ein Entgeltabschlag aufgrund der Stellung
von Sicherheiten (,credit enhancements®) zur An-
wendung kommt, berechnet sich dieser wie folgt:
Von dem wie beschrieben ermittelten Entgeltsatz
ist der Entgeltsatz gemaB Kauferkategorie CCO
abzuziehen. Auf die so ermittelte Differenz in Pro-
zentpunkten (Kauferrisikoanteil) ist der Abschlag in
Prozent anzusetzen. Das Ergebnis ist auf zwei Nach-
kommastellen abzurunden und von dem urspriing-
lich ermittelten Entgeltsatz abzuziehen (siehe Bei-
spielberechnung).

Bei der Ermittlung der Entgeltsatze wird ferner eine
Differenzierung nach der Deckungsquote bei poli-
tischen Gewahrleistungsfallen vorgenommen. Im
Regelfall handelt es sich um eine 95%-Deckung
(Tabelle 5A). Daneben kénnen in bestimmten Spe-
zialfallen andere Deckungsquoten zur Anwendung
kommen. Die Entgeltsatze fiir eine 9o %-Deckung
finden sich in Tabelle 5B, die Entgeltsatze fir eine
98 %-Deckung finden sich in Tabelle 5C. Die Ent-
geltsatze fir abweichende Deckungsquoten (z.B.
100 %-Deckung) werden, soweit anwendbar, auf
Anfrage mitgeteilt.

ENTGELTABSCHLAGE

Bei Risikolaufzeiten von mehr als zehn Jahren
kommt fir die in Tabelle 6 ausgewiesenen Kombi-
nationen von Lander- und Kauferkategorie ein Ent-
geltabschlag zur Anwendung. Der Abschlag betragt
1,8 % pro Jahr fur Zeitrdume, die eine Risikolaufzeit
von zehn Jahren (ibersteigen, jedoch maximal 15 %.
Der Abschlag wird auf den Entgeltsatz gemaf Ziffer
5.3 angewendet.

DECKUNGEN FUR TOCHTERGESELLSCHAFTEN
(POLRIS/POLINSOLV)

Bei Deckungen fiir Tochtergesellschaften, bei de-
nen die Deckung auf die politischen Risiken/poli-
tischen Insolvenzrisiken beschrankt ist, kommen
die Entgeltsatze gemaf Tabelle 5A bzw. 5C, Spalte
SOV/CCO, zur Anwendung.

5.6

6.1

6.2

ENTGELTE FUR AIRBUSGARANTIEN

Bei Airbusgarantien gelten die spezifischen Ent-
geltregelungen gemafs OECD-Flugzeug-Sektoren-
abkommen.

BEISPIELBERECHNUNG .
FUR ENTGELTABSCHLAGE GEMASS ZIFFER 5.4

Risikolaufzeit 15,25 Jahre
Landerkategorie 3
Kauferkategorie CC3

» Der Abschlag betragt 1,8 % * 5,25 Jahre = 9,45 %,
bezogen auf das reguldr gemas Ziffer 5.3
berechnete Entgelt.

ENTGELTE FUR HERMESDECKUNGEN
CLICK&COVER

Fir Hermesdeckungen click&cover EXPORT
wird einmalig ein Gesamtentgelt erhoben, das
bereits alle Gebiihren- und Entgeltbestandteile
umfasst (z.B. Gebiihren, Fabrikationsrisikoentgelt,
Forderungsentgelt, Fremdwdahrungszuschlag). Das
Gesamtentgelt wird einzelfallspezifisch im Kunden-
portal myAGA angezeigt.

Fur Hermesdeckungen click&cover BANK wird
einmalig ein Gesamtentgelt erhoben, das — mit
Ausnahme der Antragsgebiihr — bereits alle Ge-
bihren- und Entgeltbestandteile umfasst (z.B.
Ausfertigungsgebiihr, Forderungsentgelt, Fremd-
wahrungszuschlag). Das Gesamtentgelt wird einzel-
fallspezifisch im Kundenportal myAGA angezeigt.
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BERECHNUNGSFORMELN FUR DIE ENTGELTSATZE FUR FORDERUNGSDECKUNGEN MIT
LAUFZEITEN VON MINDESTENS ZWEI JAHREN (RISIKOLAUFZEIT IN JAHREN) IN %

TABELLE 5A: BEI REGULARER DECKUNGSQUOTE (95 %-DECKUNG)

Landerkategorie

N v D W N R

Landerkategorie

SOV+

0,0808 * RLZ + 0,3139
0,1789 * RLZ + 0,3130
0,3103 * RLZ + 0,3103

0,4864 * RLZ + 0,3095

0,6544 * RLZ + 0,6632
0,7938 * RLZ + 1,0584
0,9702 * RLZ +1,5876

CC2

Sov/Cco
0,0897 * RLZ + 0,3488
0,1987 * RLZ + 0,3478
0,3448 * RLZ + 0,3448
0,5404 * RLZ +0,3439
0,7271 * RLZ + 0,7369
0,8820 * RLZ + 1,1760
1,0780 * RLZ + 1,7640

CC3

SOV-
0,0987 * RLZ + 0,3837
0,2186 * RLZ + 0,3826
03793 * RLZ + 03793
0,5944 * RLZ + 0,3783
0,7998 * RLZ + 0,8106
0,9702 * RLZ +1,2936
1,1858 * RLZ + 1,9404

CCy
0,4933 * RLZ + 0,3488
0,6548 * RLZ + 0,3478
0,8324 * RLZ + 03448
1,0710 * RLZ + 0,3439
1,3372 * RLZ + 0,7369

CC1

0,1993 * RLZ + 0,3488
0,3180 * RLZ + 0,3478
0,4531 * RLZ + 0,3448
0,6387 * RLZ + 0,3439
0,8253 * RLZ + 0,7369
0,9800 * RLZ +1,1760
1,2005 * RLZ + 1,7640

CCs
0,7175 * RLZ + 0,3488
0,8694 * RLZ + 0,3478
1,0540 * RLZ + 0,3448
1,3362 * RLZ + 0,3439

1 0,2890 * RLZ + 0,3488 0,3588 * RLZ + 0,3488

2 0,4094 * RLZ + 0,3478 0,5167 * RLZ + 0,3478

3 0,5645 * RLZ + 0,3448 0,6600 * RLZ + 0,3448

4 0,7703 * RLZ + 0,3439 0,8843 * RLZ + 0,3439

5 0,9688 * RLZ + 0,7369 1,1004 * RLZ + 0,7369

6 1,1349 * RLZ + 1,1760 1,3524 * RLZ + 1,1760

7 1,3436 * RLZ + 1,7640 =
SOV+ Privater Besteller/Bank mit besserem externem Rating als SOV des Bestellerlandes
SOV Staatlicher Schuldner (sovereign): Zentralbank oder Finanzministerium
SOV- Sonstiger staatlicher Schuldner

CCO-CCs Risikokategorien der privaten Schuldner/Banken (corporate category)

BEISPIELBERECHNUNG FUR ENTGELT-
ABSCHLAG ,,CREDIT ENHANCEMENTS*
(RISIKOLAUFZEIT MINDESTENS 2 JAHRE) IN %

TABELLE 5B: BEI SPEZIELLER
DECKUNGSQUOTE (90 %-DECKUNG)*

Landerkategorie

Sov

Landerkategorie 4 1 0,0850 * RLZ + 0,3305
Kauferkategorie CC4 2 0,1883 * RLZ + 0,3295
Risikolaufzeit 5 Jahre 3 0,3267 * RLZ + 0,3267
Abschlag 7,5 % 4 0,5120 * RLZ + 0,3258
5 0,6888 * RLZ + 0,6981
Entgeltsatz fiir CC4 (ohne Abschlag) 5,70 6 0,8356 * RLZ + 1,1142
Entgeltsatz fiir CCO (ohne Abschlag) 3,05 7 1,0213 *RLZ +1,6712
Differenz (K4uferrisikoanteil) 2,65 : :
Abschlag 7,5 %, berechnet auf 2,65% 0,19875 SOV Staatlicher Schuldr?er (sov-er.e|gn-):
Zentralbank oder Finanzministerium
Abschlag (abgerundet auf N ; - v
2 Nachkommastellen) 0,19 nwendung nur unter bestimmten Voraussetzungen
Entgeltsatz fiir CC4 (ohne Abschlag) 5,70
Abzug des Abschlags 0,19
Entgeltsatz mit Abschlag 5,51
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BERECHNUNGSFORMELN FUR DIE ENTGELTSATZE FUR FORDERUNGSDECKUNGEN MIT
LAUFZEITEN VON MINDESTENS ZWEI JAHREN (RISIKOLAUFZEIT IN JAHREN) IN %

TABELLE 5C: BEI SPEZIELLER DECKUNGSQUOTE (98 %-DECKUNG)

Landerkategorie

N OO D W N R

Landerkategorie

SOV+

0,0833 * RLZ + 0,3238
0,1849 * RLZ + 0,3236
0,3211 * RLZ + 0,3210
0,5067 * RLZ + 0,3225
0,6899 * RLZ + 0,6992
0,8478 * RLZ +1,1304
1,0525 * RLZ + 1,7222

CC2

sov/cco

0,0926 * RLZ + 0,3598
0,2054 * RLZ + 0,3595
0,3567 * RLZ + 0,3567
0,5630 * RLZ + 0,3583
0,7665 * RLZ + 0,7769
0,9420 * RLZ + 1,2560
1,1695 * RLZ + 1,9136

cC3

SOV-

0,1018 * RLZ + 0,3958
0,2260 * RLZ + 0,3955
0,3294 * RLZ + 0,3924
0,6192 * RLZ + 0,3942
0,8432 * RLZ + 0,8546
1,0362 * RLZ + 1,3816

1,2864 * RLZ + 2,1050

CCq

cc1

0,2056 * RLZ + 0,3598
0,3287 * RLZ + 0,3595
0,4688 * RLZ + 0,3567
0,6653 * RLZ + 0,3583
0,8701 * RLZ + 0,7769
1,0467 * RLZ + 1,2560
1,3023 * RLZ + 1,9136

CCs

1 0,2982 * RLZ + 0,3598 0,3701 * RLZ + 0,3598 0,5089 * RLZ + 0,3598 0,7405 * RLZ + 0,3598
2 0,4232 * RLZ + 0,3595 0,5341 * RLZ + 0,3595 0,6768 * RLZ + 0,3595 0,8986 * RLZ + 0,3595
3 0,5840 * RLZ + 0,3567 0,6828 * RLZ + 0,3567 0,8612 * RLZ + 0,3567 1,0905 * RLZ + 0,3567
4 0,8025 * RLZ + 0,3583 0,9212 * RLZ + 0,3583 1,1157 * RLZ + 0,3583 1,3920 * RLZ + 0,3583
5 1,0213 *RLZ + 0,7769 1,1601 * RLZ + 0,7769 1,4097 * RLZ + 0,7769 =
6 1,2120 * RLZ + 1,2560 14444 * RLZ + 11,2560 = =
7 1,4576 * RLZ + 1,9136 = - -

SOV+ Privater Besteller/Bank mit besserem externem Rating als SOV des Bestellerlandes

SOV Staatlicher Schuldner (sovereign): Zentralbank oder Finanzministerium

SOV- Sonstiger staatlicher Schuldner

CCO-CCs Risikokategorien der privaten Schuldner/Banken (corporate category)

* Anwendung nur unter bestimmten Voraussetzungen

TABELLE 6: KAUFERKATEGORIEN, FUR DIE EIN ENTGELTABSCHLAG BEI RLZ > 10 JAHREN
ZUR ANWENDUNG KOMMT

Landerkategorien

Lander- und Kauferrisiken 1 2 3 4 5 6 7
SOV+ ° ° °
SOV/CCOo ° ° °
o
21 Ssov- ° ° °
g
& | ca ° ° ° °
o
uq
S| ce ) ) ) ° °
o
cc3 ° ° ° ° °
CC4 ° ° ° ° °
CC5 ° ° ° °
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7 ENTGELTSATZE FUR SONDER- UND
NEBENDECKUNGEN

71 ENTGELTSATZE FUR DECKUNGEN IM RAHMEN
VON BAULEISTUNGSGESCHAFTEN

71.1 Bei einer Bauleistungsdeckung zu Sonderbedin-
gungen, d.h. bei Bezahlung der Forderung nach Si-
tuationen mit einem maximalen Einbehalt von 10%
(schlieBt Gerdtedeckung und Deckung von Vertrags-
garantien — Ausnahme Bietungsgarantien — mit ein),
wird das Entgelt auf den vollen Bauleistungswert (d.
h. ohne Abzug von Vorauszahlungen) berechnet. Ist
der Wert der eingeschlossenen Nebendeckungen
hoher, so wird das Entgelt auf diesen erhoben. Be-
rechnet wird das Entgelt wie bei kurzfristigen Forde-
rungsdeckungen unter Ziffer 4.3 (Risikolaufzeit von 0
Monaten) dargestellt.

7.1.2

Bei einer Hochstbetragsdeckung fiir Nachtrags-
forderungen bei Bauleistungsgeschiften be-
rechnet sich das Entgelt wie folgt:

Fir die Bereitstellung des Hochstbetrags wird ein
Vorausentgelt in Hohe von 5% des auf den Hochst-
betrag zu berechnenden Entgelts erhoben. Berech-
net wird das Vorausentgelt wie bei kurzfristigen
Forderungsdeckungen unter Ziffer 4.3 (Risikolauf-
zeit von O Monaten) dargestellt. Nach Meldung der
konkreten Nachtragsforderungen wird das Entgelt
auf Grundlage dieser Betrdge berechnet, wobei
das Vorausentgelt anteilig angerechnet wird. Ge-
gebenenfalls nicht verbrauchtes Vorausentgelt
wird nicht erstattet. Bearbeitungsgebiihren fir die
Nachtragsforderungen fallen nicht an. Das Voraus-
entgelt bzw. das Entgelt bei jeweiliger Ausnutzung
des Hochstbetrags ist sofort fallig.

TABELLE 7: ENTGELTSATZE FUR SONDER- UND NEBENDECKUNGEN IN %

Textziffer Deckungsform 1

713 Einlagerungsdeckung,

Ersatzteillagerdeckung,

Baustellenkostendeckung,
Bevorratungskostendeckung 0,18

713 Geratedeckung,
globale Geratedeckung 0,23

7.2 Beschlagnahmedeckung
— mit KT-Deckung 0,23
— ohne KT-Deckung 0,12

7.2 Rev. Konsignationslagerdeckung/
andere rev. Beschlagnahme-
deckungen

— mit KT-Deckung 0,27

— ohne KT-Deckung 0,18

73 Deckung von
Vertragsgarantien 0,12

0,30

0,38

0,38

0,20

0,45

0,30

0,20

Landerkategorie

3 4 5 6
0,42 0,54 0,78 1,02
0,53 0,68 0,98 1,28
0,53 0,68 0,98 1,28
0,28 0,36 0,52 0,68
0,63 0,81 1,17 153
0,42 0,54 0,78 1,02
0,28 0,36 0,52 0,68

1,26

1,58

1,58

0,84

1,89

1,26

0,84
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7.1.3 BeiIndeckungnahme einer

7.2

73

* Einlagerungsdeckung (Laufzeit zwolf Monate),

¢ Ersatzteillagerdeckung,

¢ Baustellenkostendeckung,

¢ Bevorratungskostendeckung,

» Gerdtedeckung (fir eine einzelne Baustelle),

« globalen Gerdtedeckung (Laufzeit zwei Jahre
mit entgeltpflichtiger Verlangerungsmaoglichkeit)

kommen die Entgeltsatze gemaf’ Tabelle 7 zur An-
wendung.

ENTGELTSATZE FUR SONSTIGE
BESCHLAGNAHMEDECKUNGEN

Bei Beschlagnahmedeckungen mit KT-Deckung
(z.B. Konsignationslager) bzw. ohne KT-Deckung
(z.B. Messelager) sowie revolvierenden Konsig-
nationslagerdeckungen/anderen revolvieren-
den Beschlagnahmedeckungen kommen die
Entgeltsatze gemaf; Tabelle 7 zur Anwendung.

ENTGELTSATZE FUR DECKUNGEN VON
VERTRAGSGARANTIEN

Bei Deckungen flr Vertragsgarantien wird grund-
satzlich zwischen Bietungsgarantien sowie Liefer-/
Leistungs- und Gewabhrleistungsgarantien unter-
schieden. Hierbei kommen die Entgeltsatze gemaf’
Tabelle 7 (Ziffer 7.3) pro Garantieart zur Anwendung,
es sei denn, es wird fiir die gesamte Abwicklung
des Exportvertrages nur eine Garantieurkunde
herausgelegt und die Garantie wandelt sich im
Zeitablauf weder der Hthe nach noch hinsicht-
lich der Inanspruchnahmevoraussetzungen. Ver-
tragsgarantiedeckungen kénnen auch fiir sonstige
Garantiearten wie z.B. Erflllungs-, Zoll- und Ein-
behaltablosungsgarantien (ibernommen werden.
Anzahlungsgarantien werden in der Regel nur zu-
sammen mit Fabrikationsrisiko- oder Forderungs-
deckungen ibernommen und sind dabei durch das
Fabrikationsrisikodeckungsentgelt gemaf’ Ziffer 3
abgegolten. Fir die Deckung der Anzahlungsgaran-

74

75

7.6

tien wird lediglich ein zusatzliches Entgelt erhoben,
wenn diese nicht spatestens pro rata Lieferung/
Leistung erléschen und somit deren Giiltigkeit tber
den Zeitraum der Fabrikationsrisikodeckung hinaus-
geht, sodass diese als Liefer-/Leistungsgarantie zu
betrachten sind. Sollte jedoch eine Anzahlungsga-
rantie isoliert (zuldssig nur im Zusammenhang der
Ubernahme einer Avalgarantie) gedeckt werden,
wird abweichend auch Entgelt fiir die Deckung von
Anzahlungsgarantien erhoben. Bei Erhthungen ist
jeweils der neue Wert ma3geblich. Reduzierungen
werden nicht beriicksichtigt.

ENTGELT FUR AVALGARANTIEN

Ein separates Entgelt fir Avalgarantien wird nicht
erhoben. Die marktubliche Avalprdmie wird zwi-
schen dem Garantiesteller und dem Bund aufgeteilt.

ENTGELTE FUR FORFAITIERUNGSGARANTIEN

Bei Forfaitierungsgarantien als Ergdnzung zu Lie-
ferantenkreditdeckungen wird einmalig ein Entgelt
gemaR den Formeln in Tabelle 8 erhoben. In die fir
die jeweilige Landerkategorie bzw. Kduferkategorie
gliltige Formel ist die entsprechende Risikolaufzeit
(RLZ) in Jahren einzusetzen. Der sich so ergebende
Entgeltsatz in Prozent ist mit dem gesamten unter
der Forfaitierungsgarantie abgetretenen Kapital-
betrag zu multiplizieren. Bei der Berechnung des
Entgeltsatzes ist auf vier Nachkommastellen kauf-
mannisch zu runden.

ENTGELTE FUR VERBRIEFUNGSGARANTIEN

Bei Verbriefungsgarantien als Erganzung zu Fi-
nanzkreditdeckungen wird einmalig in Abhangig-
keit von der bezogen auf den Tag der Wirksamkeit
der Verbriefungsgarantie verbleibenden Risikolauf-
zeit (RLZ) in Jahren ein Entgelt gemaR der nachste-
henden Formel erhoben:

0,00635 * RLZ + 0,0222

Der sich so ergebende Entgeltsatz in Prozent ist
mit dem gesamten unter der Verbriefungsgarantie
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77

abgetretenen Kapitalbetrag zu multiplizieren. Das
Entgelt ist unabhangig von der Lander- und der Kau-
ferkategorie der gedeckten Finanzkreditforderung.
Eine Normierung erfolgt nicht. Bei der Berechnung
des Entgeltsatzes ist auf vier Nachkommastellen
kaufmannisch zu runden. Soweit es sich um Ver-
briefungsgarantien als Erganzung zu Forderungsde-
ckungen mit abweichenden politischen Deckungs-
quoten handelt (Einzelfallentscheidung), wird das
zuvor genannte Verbriefungsgarantieentgelt:

¢ bei einer Deckungsquote der Forderungsde-
ckung unter 95 % verdoppelt,

¢ Dbei einer Deckungsquote der Forderungsdeckung
von 95 % bis unter 100 % unverandert und

e bei einer Deckungsquote der Forderungsde-
ckung von 100 % (z. B. Airbusgarantien) zur
Halfte erhoben.

ENTGELTE FUR PFANDBRIEFDECKUNGEN

Bei Pfandbriefdeckungen als Erganzung zu Fi-
nanzkreditdeckungen bzw. Airbusgarantien zwecks
Indeckungnahme von Neugeschaft wird einmalig

ein Zusatzentgelt in Hohe von 5%o. auf das jewei-
lige Entgelt der Finanzkreditdeckung bzw. Airbus-
garantie erhoben. Bei nachtraglicher Ubernahme
einer Pfandbriefdeckung erfolgt eine ausschlief3-
lich zeitliche Gewichtung auf Basis des Entgeltbe-
trags der zugrundeliegenden Finanzkreditdeckung
bzw. Airbusgarantie. Eine Normierung im Zusam-
menhang mit der Gewichtung erfolgt nicht. Die Re-
gelungen dieses Absatzes gelten ebenfalls, soweit
eine Pfandbriefdeckung zusammen mit einer Lie-
ferantenkreditdeckung und einer Forfaitierungsga-
rantie ibernommen wird, d.h. auf die Summe des
Entgelts fir die Lieferantenkreditdeckung und die
Forfaitierungsgarantie wird fiir die Pfandbriefde-
ckung einmalig ein Zusatzentgelt in Héhe von 5%o
von erhoben. Auch hier erfolgt keine Normierung
im Zusammenhang mit der Gewichtung bei nach-
traglicher Ubernahme einer Pfandbriefdeckung.
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8.1

8.2

TABELLE 8: BERECHNUNGSFORMELN FUR DIE ENTGELTSATZE FUR
FORFAITIERUNGSGARANTIEN
BEI REGULARER DECKUNGSQUOTE (95 %-DECKUNG) IN % (RISIKOLAUFZEIT IN JAHREN)

Landerkategorie

SOV+

sov/cco

0/1 0,0010 * RLZ + 0,0046 0,0014 * RLZ + 0,0050
2 0,0046 * RLZ + 0,0082 0,0052 * RLZ + 0,0090
3 0,0190 * RLZ + 0,0190 0,0210 * RLZ + 0,0210
4 0,0346 * RLZ + 0,0222 0,0386 * RLZ + 0,0246
5 0,0466 * RLZ + 0,0474 0,0518 * RLZ + 0,0526
6 0,0648 * RLZ + 0,0864 0,0720 * RLZ + 0,0960
7 0,0792 * RLZ + 0,1296 0,0880 * RLZ + 0,1440

Landerkategorie

CC2

cC3

SOV-
0,0014 * RLZ + 0,0056
0,0058 * RLZ + 0,0100
0,0230 * RLZ + 0,0232
0,0424 * RLZ + 0,0272
0,0570 * RLZ + 0,0580
0,0792 * RLZ + 0,1056
0,0968 * RLZ + 0,1584

CCq4
0,0070 * RLZ + 0,0050
0,0170 * RLZ + 0,0090
0,0506 * RLZ + 0,0210
0,0762 * RLZ + 0,0246
0,0954 * RLZ + 0,0526

cc1

0,0028 * RLZ + 0,0050
0,0082 * RLZ + 0,0090
0,0276 * RLZ + 0,0210

0,0454 * RLZ + 0,0246

0,0588 * RLZ + 0,0526
0,0800 * RLZ + 0,0960
0,0980 * RLZ + 0,1440

CCs
0,0102 * RLZ + 0,0050
0,0226 * RLZ + 0,0090
0,0642 * RLZ + 0,0210
0,0952 * RLZ + 0,0246

0/1 0,0042 * RLZ + 0,0050 0,0050 * RLZ + 0,0050

2 0,0106 * RLZ + 0,0090 0,0134 * RLZ + 0,0090

3 0,0342 * RLZ + 0,0210 0,0402 * RLZ + 0,0210

4 0,0550 * RLZ + 0,0246 0,0630 * RLZ + 0,0246

5 0,0690 * RLZ + 0,0526 0,0784 * RLZ + 0,0526

6 0,0926 * RLZ + 0,0960 0,1104 * RLZ + 0,0960

7 0,1098 * RLZ + 0,1440 =
SOV+ Privater Besteller/Bank mit besserem externem Rating als SOV des Bestellerlandes
SOV Staatlicher Schuldner (sovereign): Zentralbank oder Finanzministerium
SOV- Sonstiger staatlicher Schuldner

CCO-CCs Risikokategorien der privaten Schuldner/Banken (corporate category)

ENTGELTSATZE FUR
PAUSCHALGEWAHRLEISTUNGEN

AUSFUHR-PAUSCHAL-GEWAHRLEISTUNGEN
(APG)

Bei Ausfuhr-Pauschal-Gewahrleistungen erfolgt
die Festsetzung des Entgelts individuell aufgrund
der im jeweiligen Vertrag gedeckten Risiken. Der
individuelle Schadenverlauf wird mit Wirkung vom
dritten aufeinanderfolgenden Vertragsjahr mittels
eines Bonus-Malus-Systems berlicksichtigt. Soweit
eine Absenkung des wirtschaftlichen Selbstbehal-
tes auf 5% zur Anwendung kommt, wird ein Ent-
geltzuschlag beriicksichtigt.

AUSFUHR-PAUSCHAL-GEWAHRLEISTUNGEN-
LIGHT (APG-LIGHT)

Bei Ausfuhr-Pauschal-Gewahrleistungen-light wird
ein Entgelt in Abhangigkeit von dem deckungsfahi-

gen gemeldeten monatlichen Umsatz (einschlief3-
lich gesondert ausgewiesener Finanzierungskos-
ten) erhoben. Im ersten und zweiten Vertragsjahr
betrdgt der Entgeltsatz einheitlich 0,80 %.

Erstmals mit Wirkung vom dritten Vertragsjahr an
erfolgt eine Anpassung des Entgeltsatzes in Ab-
hangigkeit von der Schadenentwicklung des Vor-
jahres (Bonus-Malus-System) wie folgt: Hat der
Bund im zweiten Vertragsjahr keine Entschadigung
geleistet, reduziert sich der Entgeltsatz fur das
dritte Vertragsjahr um 0,10 Prozentpunkte. Ist es
im zweiten Vertragsjahr zu Entschadigungen ge-
kommen, die die Entgelteinnahmen in diesem Ver-
tragsjahr tbersteigen, wird der Entgeltsatz fiir das
dritte Vertragsjahr um 0,10 Prozentpunkte erhoht.
Wurden Entschadigungen geleistet, die Entgelt-
einnahmen im Vertragsjahr aber nicht ibertroffen,
bleibt der Entgeltsatz im darauffolgenden Jahr un-
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verandert. Fir Folgejahre kommen diese Regelun-
gen analog zu Anwendung. Der Mindestentgeltsatz
betragt 0,60%, der Hochstentgeltsatz 1,05 %. Pro
angefangenem Vertragsjahr wird ein Mindestent-
gelt von 1.000 EUR erhoben.

Das Entgelt ist unabhangig von der Landerkate-
gorie des Landes des auslandischen Schuldners;
Kauferkategorien kommen nicht zur Anwendung.

ERHEBUNG DES ENTGELTS

FALLIGSTELLUNG

Die Antragsgebiihr, die Verldngerungsge-
biihr bzw. die Vertragsgebiihr ist sofort nach
Zugang der entsprechenden Rechnung fallig.

Die Ausfertigungsgebiihr ist sofort bei Aus-
handigung der Deckungsurkunde féllig.

Fir Forderungsdeckungen (sowohl bei Lauf-
zeiten von weniger als zwei Jahren als auch von
mindestens zwei Jahren) ist das Entgelt wie folgt
fallig; wird auf einen konkreten Zeitpunkt (z.B.
Liefer-/Leistungs-/Auszahlungsbeginn) Bezug
genommen, ist das Entgelt jeweils am 1. des
Monats, in den dieser Zeitpunkt fallt, fallig:

— Entgeltbetrage von bis zu 500.000 EUR
sind bei Liefer-/Leistungsbeginn (bei iso-
lierten Finanzkreditdeckungen: Auszah-
lungsbeginn) fallig.

—  Entgeltbetrage iber 500.000 EUR sind zu
25% sofort, d.h. bei Aushadndigung der
Deckungsurkunde, fallig. Die restlichen
75% sind bei Liefer-/Leistungsbheginn (bei
isolierten Finanzkreditdeckungen: Auszah-
lungsbeginn) fallig.

— Bei Shopping-Line-Deckungen sind die
Entgeltbetrage mit jeweiliger Auszahlung
aus der Kreditlinie fallig. Auf Antrag des
Deckungsnehmers kann der Entgeltbetrag
bezogen auf die gesamte gedeckte Kredit-
linie mit Auszahlungsbeginn fallig gestellt
werden.

—  Bei Hermesdeckungen click&cover EXPORT
sind die Entgeltbetrdage sofort, d.h. bei Aus-
handigung der Deckungsurkunde, fallig.

— Bei Hermesdeckungen click&cover BANK
sind die Entgeltbetrage bei tatsachlichem
Liefer-/Leistungsbeginn unter dem Ausfuhr-
geschaft (und Auszahlungsreife des Finanz-
kredits) fallig.

—  Mafgeblich sind jeweils die in der Erstdoku-
mentierung genannten Daten. Dies gilt auch
fur den Schwellenwert von 500.000 EUR.

— BeiKonsortien, Arbeitsgemeinschaften oder
falls es sich um einen ,nominated subcon-
tractor” handelt, bezieht sich der Schwellen-
wert von 500.000 EUR auf das Entgelt pro
einzelnem Deckungsnehmer.

Das Entgelt fur Fabrikationsrisikodeckungen
sowie fiir Sonder- und Nebendeckungen ist
sofort, d.h. bei Aushandigung der Deckungs-
urkunde, fallig. Bei Verbriefungsgarantien ist
das Entgelt erst mit dem Tag der Wirksamkeit
der Verbriefungsgarantie fillig, soweit dieser
spater liegt.

Bei revolvierenden Einzeldeckungen wird ein
Vorausentgelt auf den genehmigten Hochstbe-
trag (gedeckter Forderungsbetrag) erhoben,
bei dem die Entgeltsdtze gemaf Ziffer 4.3 fir
einen Zeitraum von O Monaten zur Anwendung
kommen. Das Entgelt fir die laufenden Ver-
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sendungen wird im Anschluss an die Versand-
meldungen in Rechnung gestellt und ist sofort
fallig, wobei das Vorausentgelt auf den falligen
Entgeltbetrag angerechnet wird.

¢ Bei Ausfuhr-Pauschal-Gewdhrleistungen
(APG) ist das Entgelt innerhalb von 14 Tagen
nach Abgabe der Umsatzmeldung und der Ent-
geltberechnung zu entrichten.

¢ Bei Ausfuhr-Pauschal-Gewdhrleistungen-
light (APG-light) wird das Entgelt 14 Tage
nach Abgabe der Umsatzmeldung aufgrund des
erteilten SEPA-Lastschriftmandats vom Konto
des Gewahrleistungsnehmers abgebucht. Even-
tuelle Kosten, die im Zusammenhang mit einer
nicht ausreichenden Deckung des Kontos anfal-
len (Lastschriftrickgabe), sind vom Gewéhrleis-
tungsnehmer zu tragen.

ERHEBUNG EINER

VERZUGSKOSTENPAUSCHALE (MAHNGEBUHR)
Wird das in Rechnung gestellte Entgelt bei Falligkeit
nicht entrichtet, wird mit der zweiten Mahnung ne-
ben dem angemahnten Entgeltbetrag eine Verzugs-
kostenpauschale von 10 EUR und mit der dritten
Mahnung eine Verzugskostenpauschale von 15 EUR
erhoben. Die Geltendmachung von Verzugszinsen
bleibt vorbehalten.

ENTGELTERSTATTUNG

Stimmt der Bund einer Anderung des Inhalts oder
des Umfangs einer Exportkreditgarantie zu und
andert sich hierdurch der Betrag der gedeckten
Selbstkosten oder der gedeckten Forderung oder
die Dauer des Risikos, erfolgt eine Neuberechnung
des Entgelts. Bei Hermesdeckungen click&cover
BANK erfolgt abweichend davon eine Neuberech-
nung des Entgelts nur, sofern sich hierdurch der
Betrag der gedeckten Forderung oder die Dauer
des Risikos erhdhen; eine Erstattung von Entgelt ist
ausgeschlossen.

Bei Finanzkreditdeckungen macht der Bund bei der
Erstattung von kreditiertem und gedecktem Entgelt
Vorgaben zur Verrechnung des erstatteten Entgelts
mit dem Darlehensbetrag.

Sofern kein Gewahrleistungsfall eingetreten ist,
werden sich aus der Neuberechnung ergebende
Uberzahlungen erstattet abziiglich einer Ver-
waltungskostenpauschale in Hohe von 5% der
Uberzahlung, héchstens jedoch von 2.500 EUR.

Bei Shopping-Line-Deckungen wird — soweit der
Deckungsnehmer die Falligstellung des Entgelts
bezogen auf die gesamte gedeckte Kreditlinie mit
Auszahlungsbeginn beantragt hat — zusatzlich zur
Verwaltungskostenpauschale eine Nichtausnut-
zungsgebiihr von 10% der Uberzahlung einbe-
halten, falls die Kreditlinie bei Ablauf der Ausnut-
zungsfrist zu weniger als 75 % des urspriinglichen
Betrags ausgenutzt worden ist.

Zuséatzlich zur Verwaltungskostenpauschale wird
bei Forderungsdeckungen eine Vorfélligkeitsge-
biihr in Hohe von 20 % des iiberzahlten Betrags
einbehalten, wenn der Entgelterstattung eine vor-
zeitige Tilgung des Kredits oder eine gemaf} § 19
der Allgemeinen Bedingungen zum Erléschen der
Deckung fithrende Verfiigung tber die gedeckte
Forderung zugrunde liegt. Ist der Bund von der
Verpflichtung zur Entschadigung befreit, gebihrt
ihm gleichwohl das Entgelt, soweit es fallig ge-
worden ist, bevor der Bund von seiner Leistungs-
freiheit Kenntnis erlangt hat.
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Exportkreditgarantien und Garantien fir
Ungebundene Finanzkredite sind Instrumente
der AuRenwirtschaftsférderung des

% Bundesministerium
fir Wirtschaft

und Energie

Mit der Durchfiihrung der Bundesférderinstrumente
Exportkreditgarantien und Garantien fir
Ungebundene Finanzkredite beauftragt:

=N EULER HERMES

091101 0126

Auslandsgeschéftsabsicherung der Bundesrepublik Deutschland

Exportkreditgarantien und Garantien fiir Ungebundene Finanzkredite sind seit
Jahrzehnten etablierte und bewahrte Auenwirtschaftsforderinstrumente der
Bundesregierung. Exportkreditgarantien (sog. Hermesdeckungen) sichern
deutsche Exporteure und exportfinanzierende Banken gegen politische und
wirtschaftliche Risiken ab. Mit Garantien fiir Ungebundene Finanzkredite
unterstiitzt die Bundesregierung férderungswiirdige Rohstoffprojekte im
Ausland. Beide Forderinstrumente tragen mafigeblich zu wirtschaftlichem
Wachstum sowie der Sicherung und Schaffung von Arbeitsplatzen bei.

Mit der Durchfiihrung der Bundesforderinstrumente Exportkreditgarantien und
Garantien fiir Ungebundene Finanzkredite hat die Bundesregierung die

Euler Hermes Aktiengesellschaft beauftragt.

Informationen zu weiteren Auflenwirtschaftsférderinstrumenten der
Bundesregierung finden Sie unter www.bundeswirtschaftsministerium.de
unter dem Stichwort AuBenwirtschaftsférderung.

Euler Hermes Aktiengesellschaft

Postadresse:
Postfach 50 03 99
22703 Hamburg

Hausanschrift:
Gasstrafle 29
22761Hamburg

Telefon: +49 40 8834-9000
Telefax: +49 40 8834-9175

info@exportkreditgarantien.de
info@ufk-garantien.de
www.exportkreditgarantien.de

Auf3endienst: Berlin, Dortmund, Frankfurt,
Stuttgart, Hamburg, Miinchen,
Niirnberg, Rheinland


mailto:info%40exportkreditgarantien.de?subject=
mailto:info%40ufk-garantien.de%0D?subject=
https://www.exportkreditgarantien.de

https://www.exportkreditgarantien.de
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/
https://www.exportkreditgarantien.de

	09-1101-Praktische Informationen - Verzeichnis der Gebühren und Entgelte
	Inhalt 
	Verzeichnis der Gebühren und Entgelte
	1 Bearbeitungsgebühren 
	2 Grundlagen für die Berechnung von Entgelten für die Übernahme von Deckungen
	3 Entgelte für Fabrikationsrisikodeckungen
	4 Entgelte für die Deckung von Forderungen mit Laufzeiten von weniger als zwei Jahren
	5 Entgelte für die Deckung von Forderungen mit Laufzeiten von mindestens zwei Jahren
	6 Entgelte für Hermesdeckungen click&cover
	7 Entgeltsätze für Sonder- und Nebendeckungen
	8 Entgeltsätze für Pauschalgewährleistungen
	9 Erhebung des Entgelts


	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: 
	Euler Hermes: 


